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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Sanne Kurz, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas Hanna-Krahl, Eva Lettenbauer, Julia Post, 
Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Bayerischen Kulturfonds zukunftsfest reformieren II:   
Bau- und Sanierungsvorhaben dauerhaft aus dem Kulturfonds Kunst herausneh-
men und eigenen Kulturfonds Bau- und Sanierungsvorhaben schaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Förderung von Bau- und Sanierungsvorha-
ben durch den Kulturfonds Kunst dauerhaft zu streichen.  

Stattdessen wird für die gestrichene Förderung von Bau- und Sanierungsvorhaben ein 
eigener Kulturfonds Bau und Sanierung mit bedarfsgerechter Ausstattung geschaffen. 

 

 

Begründung: 

Die dauerhafte Bereitstellung ebenso wie der Erhalt von Kulturinfrastruktur und bauli-
chem Kulturerbe ist in allen Sparten und Regionen Bayerns zu fördern. Der Neubau 
eines Stadtarchives, die Errichtung von Musikerheimen oder die Sanierung von maro-
den Gebäuden sind zweifelsohne zentral für das kulturelle Leben der Kommunen in 
Bayern. Die Kommunen sollten bei der Finanzierung von Baumaßnahmen nicht vom 
Freistaat alleingelassen werden. Mittel für Baumaßnahmen sollten aber nicht aus dem 
Kulturfonds Kunst bestritten werden. Ein Ausschluss der Förderung von Baumaßnah-
men kann beispielsweise einer sich vergrößernden Vielfalt eingereichter Projekte, an-
gemessener Vergütung von Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturschaffenden 
ebenso wie einer Überarbeitung der Eigenanteile, der Sparten oder der einreichberech-
tigten Personen nach Wohnort zugutekommen. Die Trennung schafft darüber hinaus 
zum einen Transparenz – was geht in Menschen, was in Orte –, zum anderen verstärkte 
Möglichkeit einer besser zielgerichteten Bau- und Sanierungsförderung: Statt Löcher zu 
stopfen, könnte einem eigenen Fonds für Bau- und Sanierungsmaßnahmen große Ge-
staltungskraft zukommen. So hat unser Nachbarland Österreich beispielsweise staatli-
che Fördertöpfe, die gezielt für barrierefreie Umbauten angesichts einer alternden Ge-
sellschaft oder klimaschutzgerechte Sanierung von Kulturbauten nutzbar sind. Es wä-
ren aber auch Schwerpunkte in der Denkmalpflege, bei der Transformation von Sakral-
bauten oder zum Erhalt von Gartendenkmälern im Klimastress denkbar. 
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